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RS OGH 1977/3/1 3Ob583/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1977

Norm

ABGB §830 B1

ABGB §830 B5

ABGB §841

ABGB §1392 A

ABGB §1404

ABGB §1405

ABGB §1423

Rechtssatz

Die Übertragung des durch die Teilungsvereinbarung begründeten Schuldverhältnisses auf den Nachfolger eines

Miteigentümers geschieht durch die sog. Vertragsübernahme. Sie ist ein einheitlicher Akt und setzt grundsätzlich die

Übereinkunft aller Beteiligten, d.h. der verbleibenden, der ausscheidenden und der an ihrer Stelle eintretenden

Partner voraus.
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